
„Die Verwaltung wird beauftragt, die Verhandlung zur Übernahme von maximal 10 % der 

Geschäftsanteile an der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH mit der Stadt Quakenbrück zu 

führen. Der Kaufpreis für den Erwerb der Geschäftsanteile an der ABE GmbH soll gemäß  § 11 Ziffer 3 

Satz 1 des Gesellschaftervertrages aus dem anteiligen Eigenkapital der Stadt Quakenbrück ermittelt 

werden. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Kaufvertrag abzuschließen. 

Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2019 bereitzustellen.“  

 


